
VERORDNUNG (EG) Nr. 2031/2004 DER KOMMISSION

vom 26. November 2004

zur Eröffnung einer Ausschreibung zur Festsetzung der Erstattung bei der Ausfuhr
von geschliffenem rund-, mittel- und langkörnigem Reis A nach bestimmten Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 des Rates vom
29. September 2003 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), insbesondere auf Artikel 14 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aus der Prüfung des Bilanzvoranschlags geht hervor, dass
die Erzeuger über bedeutende exportierbare Reismengen
verfügen. Dadurch könnte die normale Entwicklung der
Erzeugerpreise im Wirtschaftsjahr 2004/05 beeinträchtigt
werden.

(2) Um dies zu ändern, ist die Gewährung von Erstattungen
bei der Ausfuhr nach Zonen vorzusehen, die sich mög-
licherweise am Gemeinschaftsmarkt versorgen. Aufgrund
der besonderen Lage des Reismarktes ist es angezeigt, die
Erstattungen mengenmäßig zu begrenzen und somit den
Betrag der Ausfuhrerstattung im Wege einer Ausschrei-
bung festzusetzen.

(3) Es ist darauf hinzuweisen, dass die Bestimmungen der
Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der Kommission vom
6. März 1975 über die Durchführungsbestimmungen für
die Ausschreibung der Ausfuhrerstattung bei Reis (2) im
Rahmen dieser Ausschreibung Anwendung finden.

(4) Aus Gründen der ordnungsgemäßen Marktverwaltung
sollte die Ausschreibung auf bestimmte Zonen im An-
hang der Verordnung (EWG) Nr. 2145/92 der Kommis-
sion (3) beschränkt werden.

(5) Nach Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 2808/98 der
Kommission vom 22. Dezember 1998 mit Durchfüh-
rungsbestimmungen für die agromonetäre Regelung

nach Einführung des Euro im Agrarsektor (4) sind die
Beträge in den Angeboten, die für Ausschreibungen im
Rahmen eines Rechtsakts der gemeinsamen Agrarpolitik
eingehen, in Euro anzugeben. Nach Artikel 5 Absatz 1
derselben Verordnung ist der maßgebliche Tatbestand für
den Wechselkurs in diesen Fällen der letzte Tag der An-
gebotsfrist der betreffenden Ausschreibung. Die maßge-
blichen Tatbestände für die Vorschüsse und die Sicher-
heiten sind in den Absätzen 3 und 4 des vorgenannten
Artikels festgelegt.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Es wird eine Ausschreibung zur Festsetzung der Ausfuhr-
erstattung gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr.
1785/2003 für geschliffenen rund-, mittel- und langkörnigen
Reis der KN-Codes 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65,
1006 30 92, 1006 30 94 und 1006 30 96 durchgeführt.

Die Ausschreibung ist auf die folgenden Ausfuhrbestimmungen
beschränkt:

a) die im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 2145/92 aufge-
führten Zonen I bis VI ausgenommen Malta, Zypern, Polen,
die Slowakei, die Tschechische Republik, Ungarn, Estland,
Lettland, Litauen, Slowenien, Rumänien und die Türkei;

b) die im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 2145/92 aufge-
führte Zone VIII, ausgenommen Guyana, Madagaskar, Suri-
name, die Niederländischen Antillen, Aruba und die Turks-
und Caicosinseln.

(2) Die Ausschreibung gemäß Absatz 1 läuft bis zum
23. Juni 2005. Während ihrer Dauer werden periodische Aus-
schreibungen durchgeführt, für welche die Zeitpunkte der An-
gebotsabgabe in der Ausschreibungsbekanntmachung festgelegt
sind.
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(3) Die Ausschreibung wird gemäß der Verordnung (EWG)
Nr. 584/1975 und den nachstehenden Bestimmungen durchge-
führt.

Artikel 2

Ein Angebot ist nur zulässig, wenn es sich auf eine Ausfuhr-
menge von mindestens 50 Tonnen und höchstens 3 000 Ton-
nen erstreckt.

Artikel 3

Die Sicherheit gemäß Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr.
587/75 beträgt 30 EUR/Tonne.

Artikel 4

(1) Abweichend von Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1291/2000 der Kommission (1) gelten die im Rah-
men dieser Ausschreibung erteilten Ausfuhrlizenzen für die Be-
stimmung ihrer Gültigkeitsdauer als am Tag der Angebotseinrei-
chung erteilt.

(2) Die Lizenzen sind vom Tag ihrer Erteilung im Sinne von
Absatz 1 bis zum Ende des vierten darauf folgenden Monats
gültig

Artikel 5

Die abgegebenen Angebote müssen über die Mitgliedstaaten
spätestens eineinhalb Stunden nach Ablauf der in der Ausschrei-
bungsbekanntmachung vorgesehenen Angebotsfrist bei der
Kommission eingehen. Sie müssen nach dem Schema im An-
hang übermittelt werden.

Liegen keine Angebote vor, so teilen die Mitgliedstaaten der
Kommission dies innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist mit.

Artikel 6

(1) Aufgrund der eingereichten Angebote beschließt die
Kommission nach dem Verfahren des Artikels 26 der Verord-
nung (EG) Nr. 1785/2003

— entweder eine Höchstausfuhrerstattung festzusetzen, wobei
insbesondere den Kriterien in Artikel 14 der Verordnung
(EG) Nr. 1785/2003 Rechnung getragen wird,

— oder keinen Zuschlag zu erteilen.

(2) Wird eine Höchstausfuhrerstattung festgesetzt, so wird
der Zuschlag dem oder den Bietern erteilt, deren Angebote
der Höchstausfuhrerstattung entsprechen oder darunter liegen.

Artikel 7

Die Frist für die Abgabe der Angebote für die erste periodische
Ausschreibung läuft am 16. Dezember 2004 um 10.00 Uhr
(Brüsseler Zeit) aus.

Der letzte Termin für die Einreichung von Angeboten ist der
23. Juni 2005.

Artikel 8

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. November 2004

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Ausschreibung zur Festsetzung der Erstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem rund-, mittel- und langkörni-
gem Reis A nach bestimmten Drittländern

Ende der Frist für die Angebotsabgabe (Datum/Uhrzeit): ........................................................................................................................

1 2 3 4

Fortlaufende Nummerierung
der Bieter

Mengen
(in Tonnen)

Betrag der Ausfuhrerstattung
(in EUR je Tonne)

Mindestmengen (*)
(in Tonnen)

1

2

3

4

5

usw.

(*) Mindestzuteilungsmenge gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe e) der Verordnung (EWG) Nr. 584/75.
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